
Der Generalstaatsanwalt von Groß-Berlin hat die Kas
sation des Urteils beantragt. Zur Begründung des Kassa- 
tionsantrags wurde vorgetragen, daß das Strafgesetz nicht 
richtig angewandt und die ausgesprochene Strafe gröblich 
unrichtig sei. Der Kassationsantrag hatte teilweise Erfolg.

Aus den G r ü n d e n :
Die Angeklagte ist nach dem rechtskräftig fest

gestellten Sachverhalt, der mit dem Kassationsantrag 
nicht angegriffen wurde, zutreffend wegen schwerer 
Kuppelei nach § 181 Abs. 1 Ziff. 2 StGB verurteilt 
worden. Die Auffassung, daß die Angeklagte durch 
die gleiche Handlung Hilfe zu dem von K. begangenen 
Verbrechen nach § 176 Abs. 1 Ziff. 3 StGB geleistet 
habe und demzufolge auch wegen Beihilfe nach §§176 
Abs. 1 Ziff. 3 und 49 StGB hätte bestraft werden 
müssen, ist rechtsirrig. Die Kuppelei stellt begrifflich 
eine Teilnahme an fremder Unzucht dar, is;t aber im 
Gesetz als selbständiger Tatbestand ausgestaltet wor
den. Wer der Unzucht durch Vermittlung oder durch 
Gewährung oder Verschaffung von Gelegenheit Vor
schub leistet, ist Teilnehmer (Gehilfe) an fremder Un
zucht, wird aber, sofern die Tat gewohnheitsmäßig 
oder aus Eigennutz begangen wurde, wegen Kuppelei 
nach § 180 Abs. 1 StGB bestraft. Die Kuppelei als 
selbständiger Tatbestand schließt die Beihilfe zu 
fremder Unzupht ein, so daß eine Verurteilung des 
Täters wegen einer in Tateinheit begangenen Beihilfe 
zu einem Verbrechen nach § 176 Abs. 1 Ziff. 3 StGB 
nicht erfolgen kann. Gleichwohl ist der Fall einer Tat
einheit (§ 73 StGB) nicht generell ausgeschlossen. Der 
Tatbestand der Kuppelei (§ 180 StGB) und der Tat
bestand der Unzucht mit Kindern (§ 176 Abs. 1 Ziff. 3 
StGB) ist aber nur dänn durch die gleiche Handlung 
erfüllt, wenn der Täter eine von ihm verkuppelte Per
son unter 14 Jahren gleichzeitig zur Verübung oder 
Duldung unzüchtiger Handlungen verleitet, also auf 
deren Willen einwirkt, um sie zur Vornahme oder 
Duldung unzüchtiger Handlungen gefügig zu machen. 
Seine Handlungen gehen in einem solchen Fall über 
die Beihilfe zu fremder Unzucht hinaus, und er ist 
dann nicht nur wegen Kuppelei, sondern auch als Täter 
nach § 176 Abs. 1 Ziff. 3 StGB unter Anwendung des 
§ 73 StGB zu bestrafen.

Nach dem festgestellten Sachverhalt ist aber hin
sichtlich der Angeklagten eine Täterhandlung nach 
§ 176 Abs. 1 Ziff. 3 StGB nicht gegeben. Auf ihre 
Handlungen findet daher nur § 181 Abs. 1 Ziff. 2 StGB 
Anwendung.

Die rechtliche Würdigung des vom Stadtbezirks
gericht festgestellten Sachverhalts ist daher nicht zu 
beanstanden.

Mit Recht wendet sich der Kassationsantrag jedoch 
gegen den Strafausspruch. Die von der Angeklagten 
begangene schwere Kuppelei weist deshalb einen be
sonders hohen Grad von Gesellschaftsgefährlichkeit 
auf, weil es sich bei der von der Angeklagten ver
kuppelten Person um ein minderjähriges, zur Tatzeit 
gerade 13 Jahre altes Mädchen handelt. Hier liegt eine 
besondere Verwerflichkeit in der Tatausführung, weil 
die psychischen und physischen Folgen der an dem 
Kinde begangenen Unzuchthandlungen sich besonders 
nachteilig für die weitere Entwicklung auswirken 
müssen. Daß die von K. begangenen Unzuchthandlun
gen bei dem in der beginnenden Geschlechtsreife sich 
befindenden Mädchen für die weitere Entwicklung 
besonders nachteilige Folgen gehabt haben und ihre 
Erziehung zu einem sittlich vollwertigen Menschen 
innerhalb der Gesellschaft in starkem Maße hemmend 
beeinflußt wurde, ergibt sich daraus, daß nach dem 
festgestellten Sachverhalt sich bei der Ingrid eine auf
fallend starke Hemmungslosigkeit und Triebhaftigkeit 
herausgebildet hat. Bei seinen Strafzumessungserwä
gungen hat das Stadtbezirksgericht offensichtlich, wie 
die Urteilsgründe erkennen lassen, der Minderjährig
keit des von der Angeklagten verkuppelten Kindes 
keine besondere Bedeutung beigemessen, weil es von 
der Auffassung ausging, daß nach dem gesetzlichen 
Tatbestand das Eltern-Kind-Verhältnis zwischen dem 
Täter und der verkuppelten Person in § 181 Abs. 1 
Ziff. 2 StGB strafbegründend ist. Eine Minderjährig
keit des verkuppelten Kindes kann aber nicht ohne 
Bedeutung bleiben. Sie ist im Rahmen der Straf

zumessung zu berücksichtigen. Unter diesen Umstän
den war es nicht gerechtfertigt, auf die nach dem 
Gesetz zulässige Mindeststrafe zu erkennen. Das Urteil 
ist daher, wie im Kassationsantrag zutreffend aus
geführt wird, im Strafausspruch gröblich unrichtig.

In der erneuten Verhandlung wird das Stadtbezirks
gericht bei seinen Erwägungen über die Höhe des 
Strafmaßes die obigen Ausführungen zu ' beachten 
haben und auf eine Strafe erkennen müssen, die dem 
Grad der Gesellschaftsgefährlichkeit entspricht.

§ 4 JGG.
Zur Prüfung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 

Jugendlicher.
BG Erfurt, Urt. vom 29. April 1957 - II Ks 9/57*.

Das Bezirksgericht verurteilte den Jugendlichen Kr. 
wegen zweifachen versuchten Mordes und schweren Rau
bes zu zwölf Jahren Zuchthaus. Dem Urteil liegt folgender 
Sachverhalt zugrunde:

Der 17jährige Kr. hatte — angeregt durch die Lektüre 
zahlreicher westlicher Schundromane — am 8. Februar 1957 
mit der Axt wiederholt hinterrücks auf den Lebensmittel
händler B. eingeschlagen, um ihn zu töten. Das zufällig 
in B.s Wohnung anwesende Kind Karlheinz schlug Kr. 
ebenfalls nieder. Als er glaubte, die beiden seien tot, 
setzte Kr. sich in den Besitz der Laderikasse, in der sich 
etwa 400 DM befanden. Kr, hatte die Tat mehrere Tage 
vorbereitet und bis ins kleinste durchdacht. Er wollte 
nach dem Vorbild seiner Lektüre „auch einmal einen Men
schen umbringen und eine Kasse ausrauben“, um dann 
in der Kneipe vor seinen Freunden mit Großzügigkeit 
angeben zu können und von ihnen bewundert zu werden.

Trotz schwerster lebensgefährlicher Verletzungen sind 
sowohl B. wie das Kind Karlheinz nach langer Kranken
hausbehandlung wieder genesen.

Aus den G r ü n d e n :
Bei der Prüfung der Verantwortlichkeitsreife im 

Sinne des § 4 JGG ist der Senat in Übereinstimmung 
mit der Auffassung des Sachverständigen vom Gesamt
persönlichkeitsbild des jugendlichen Angeklagten aus
gegangen, wie es sich nach dem Ergebnis der Haupt- 
verhandlung dargeboten hat. Es ist verfehlt, die geistige 
und sittliche Reife auf Grund der Tat allein beurteilen 
zu wollen oder einzelne Persönlichkeitsmerkmale, die 
etwa bei der Tatausführung besonders deutlich in Er
scheinung getreten sind (beispielsweise die Gefühls
armut), einer isolierten Betrachtungsweise zu unter
ziehen. Andererseits läßt sich weder der geistige noch 
der sittliche Reifegrad testmäßig erfassen oder bestim
men. Vielmehr ist es von entscheidender Bedeutung, den 
gesamten bisherigen Entwicklungsprozeß, die Auf
nahme- und Denkfähigkeit, die psychische Gesamt
haltung und die erkennbar gewordenen Wertmaßstäbe, 
sowie die Haltung des Jugendlichen innerhalb der 
Gesellschaft auf Grund von Tatsachen zu beleuchten. 
In dieser Hinsicht ergibt sich bei dem Jugendlichen Kr. 
nach den getroffenen Feststellungen folgendes:

Auffällig ist zunächst, daß er bereits im ersten Schul
jahr das Klassenziel nicht erreicht hat. Der Sachver
ständige führt das auf eine intellektuelle Unterbegabung 
oder auch auf Faulheit, unter Umständen auf beides, 
zurück. Wie sich aus der späteren Entwicklung ergibt, 
ist die Nichtversetzung im ersten Schuljahr nach der 
Überzeugung des Senats in erster Linie auf Uninter
essiertheit und Faulheit zurückzuführen. Dabei ist 
weiter zu berücksichtigen, daß die Erziehung des

* Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf den Artikel 
von M ü l l e r  in NJ 1957 S. 423, der sehr eingehend die Vor
aussetzungen des § 4 JGG untersucht.

Das Urteil des BG Erfurt macht den erfreulichen Versuch, 
über die vielfach übliche, bloß kategorische Bejahung der 
Reife hinausgehend, gewissenhaft und ausführlich sowohl die 
Reife des Jugendlichen wie auch seine Einsichtsfähigkeit zu 
prüfen und zu begründen. Seine Ausführungen sind als gutes 
Beispiel einer gewissenhaften Prüfung der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit Jugendlicher anzusehen, wenn auch die 
Willensbestimmungsfähigkeit des Jugendlichen noch genauer 
hätte untersucht werden können.

Es wäre interessant zu erfahren, inwieweit unsere Leser die 
Ausführungen des obigen Urteils für richtig erachten und 
welche Kritik sie daran üben. Es sollten sich außer Juristen 
auch Psychologen und Pädagogen, Jugendschöffen und Ju
gendbeistände hierzu äußern. Wenn sich eine rege Diskussion 
über dieses Urteil, das ein zentrales Problem des Jugendstraf
rechts behandelt, entfaltet, so ist dies zugleich ein guter Bei
trag zur Vorbereitung der Konferenz über Fragen der Jugend
gerichtsbarkeit. Die Redaktion
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